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Plakatierungsgenehmigung Bundestagswahl            

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihnen wird eine Sondernutzungserlaubnis nach § 16 Abs. 1 Straßengesetz erteilt (insgesamt für 4 
Wochen)

Die Erlaubnis beinhaltet die Aufstellung von insgesamt 6 Werbetafeln (maximal 1 pro 
Gemeindeteil) in der Gemeinde Pfronstetten für die o. g. Veranstaltung.

Es muss bei der Plakatierung darauf geachtet werden, dass keine Plakate an den öffentlichen 
Buswartehäuschen angebracht werden.

Sie haben für Ihre Werbung eigene Tafeln zu verwenden, die so aufgestellt oder angebracht sein 
müssen, dass sie den Verkehr nicht beeinträchtigen, d.h. die Tafeln müssen wind- und wetterfest 
befestigt sein und dürfen die Sicht, vor allem in Kreuzungsbereichen, nicht beeinträchtigen. Das 
Anbringen von Plakaten an Privateigentum, ist mit den jeweiligen Eigentümern zu klären.

Die Befestigung an Laternenmasten ist nur mit Kabelbindern, nicht aber mit Klebeband erlaubt. 
Nicht fristgerecht abgebaute Plakate werden vom Bauhof gegen eine Gebühr von 30 € pro Plakat 
entfernt. 

Verstöße gegen Auflagen führen dazu, dass künftig keine Erlaubnis mehr erteilt wird. 

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Herter
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